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Rechtssatz

Die bloße Ankündigung eines Verwaltungsorganes, es würden im Fall einer zu einem späteren Zeitpunkt erfolgenden

Vornahme bestimmter Handlungen durch den Betro@enen allenfalls Maßnahmen verwaltungsbehördlicher Befehls-

und Zwangsgewalt gesetzt werden, stellt selbst keine solche Maßnahme dar.
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